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Nr. 16. XXI. Jahrgang Mitte August 1914

MITTEILUNGEN Ober TEXTIL INDUSTRIE
Adresse für redaktionelle Beiträge, Inserate und Expedition: Fritz Kaeser, Metropol, Zürich. — Telephon Nr. 6397

Neue Abonnements werden daselbst und auf jedem Postbureau entgegengenommen. — Postchcck- und Girokonto VIII 1656, Zürich

Nachdruck, soweit nicht untersagt, ist nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet /
:

Krieg.
Der plötzlich hereingebrochene europäische Krieg in Ver-

bindung mit der Mobilisation fast der gesamten schweizerischen
Armee hat Handel und Wandel mit einem Tage in außer-
ordentlicher und noch nicht dagewesener Weise gestört. Es
ist begreiflich, daß sich unter solchen Umständen unter den
Industriellen, Kaufleuten und Gewerbetreibenden eine Auf-
regung bemächtigte, die sich zunächst dahin äußerte: wie
kann ich mich meinen Verpflichtungen, die in korrekter
Weise zu erfüllen mir doch nicht möglich sein wird, ent-
schlagen. Die Folgen dieser ersten und begreiflichen Ueber-
legung waren Kiicktrittserklärungen von Verträgen, Kündi-
gungen und Entlassungen!

In solchen Zeiten ist es nun die Pflicht zunächst der
Berufsverbände, sich über die wirtschaftliche und die recht-
liehe Lage ein möglichst klares Bild zu machen und den
einzelnen Firmen beratend zur Seite zu stehen. Diese Pflicht
drängt sich umso mehr auf, als mit allen Mitteln verhütet
werden muß, daß in solchen kritischen Zeiten Handel und
Verkehr einfach lahm gelegt und Zustände geschaffen werden,
die später die Rückkehr zu geordneten Verhältnissen ver-
unmöglichen.

Von diesen Erwägungen geloitet, haben sich schon am
ersten Mobilisationstage die Vorstände der Zürcher Seiden-
industrie-Gesellschaft und des Vorbandes schweizer. Seiden-
stoff-Fabrikanten zusammengefunden, um über die Lage zu
beraten und, wenn möglich, gemeinsame Richtlinien für die
Angehörigen der Seidenindustrie aufzustellen. Als Ergebnis
dieser Beratungen und gestützt auf sofort eingeholte Rechts-
gutachten der Herren Prof. Dr. A. Egger, Advokat Dr. II.
Giesker und Advokat Dr. P. Gubser haben die Vorstände
an die Mitglieder der gesamten Verbände am 10. August
folgendes Zirkular gerichtet (Auszug):

a) Lieferungsverträge:
1. Die sämtlichen bestehenden Kaufs- und Lieferungs-

Verträge werden an sich durch Mobilisation oder Krieg nicht
berührt; sie bleiben in vollem Umfange aufrecht.

2. Die Abnahmeverpflichtung bleibt bestehen. Die recht-
liehen Folgen der Nicht-Abnahme der Ware auf den vertrag-
lieh vereinbarten Termin (Prolongation) trägt der Besteller,
der überdies vom Fälligkeitstermin an Verzugszinsen zu
zahlen hat (Art. 104 0. IL).

3. Der Lieferant hat die Lieferungsfrist einzuhalten.
Lieferungsverzug infolge der gegenwärtigen Zustände be-

gründet keinen Anspruch auf Schadenersatz, wohl aber für
den Besteller das Recht zum Rücktritt vom Vertrage.

4. Es dürfte sich empfehlen, erhaltene Protestschreiben
dahin zu beantworten, daß man sich ausdrücklich seine
Rechte wahre.

b) Dienstverträge:
1. Die Dienstverträge werden durch die gegenwärtigen

Zustände nicht aufgehoben.
2. Für die Arbeiterschaft ist die im Fabrikgesetz vor-

gesehene 14tägige Kündigungsfrist, vom Zahltag oder Sams-

tag an gerechnet, einzuhalten (sofern nicht besondere Verein-
barungen vorliegen).

Mit Rücksicht auf die ganz ungewisse Zukunft und den
Umstand, daß jeden Tag mit einer völligen Schließung der
Betriebe gerechnet werden muß, empfiehlt es sich, die Kün-
digung vorsorglich jetzt schon vorzunehmen ; die Arbeit soll
alsdann, auf Grund gegenseitiger täglicher Kündigung, nach
Möglichkeit fortgesetzt werden.

Es wird den Fabrikanten mit allem Nachdruck empfohlen,
die Arbeit so viel als möglich zu strecken und zu diesem
Zwecke sofort eine Reduktion der Arbeitszeit ein-
treten zu lassen in der Weise, daß zunächst am Samstag,
eventuell am Freitag und Samstag, überhaupt nicht gearbeitet
wird. Es ist angezeigt, bei der Betriebseinschränkung auf-
einanderfallende Tage ausfallen zu lassen, um der Arbeiter-
schaft die Möglichkeit zu geben, ihre Zeit möglichst günstig
auszunützen.

3. Für die Angestellten gelten die vertraglichen
Kündigungsfristen oder, wenn solche nicht vorliegen, die
Kündigungsfrist des Obligationenrechtes (Art. 348). Eine
Kürzung der Kündigungsfrist ist nur dann zulässig, wenn
absolute Unmöglichkeit geeigneter Beschäftigung eintritt.
Der Arbeitgeber ist gemäß Art. 335 0. R. verpflichtet,
schweizerischen Angestellten im Militärdienst für eine „ver-
hältnismäßig kurze Zeit" den vollen Lohn auszuzahlen.
Welcher Termin unter „verhältnismäßig kurzer Zeit" zu
verstehen ist, wird im Gesetz nicht gesagt. Die Ansichten
gehen dahin, daß darunter mindestens die Zeitdauer der
ordentlichen Wiederholungskurse (früher 3 Wochen, heute
10 Tage) zu verstehen sei.

Wir haben in den vorliegenden Ausführungen in der
Hauptsache die juristischen Schlußfolgerungen der Gutachten
wiedergegeben, die übereinstimmend den einseitigen Rück-
tritt von vertraglichen Verpflichtungen als unzulässig be-
zeichnen. Im übrigen erklären die Gutachton, daß für unsere
Industrie, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, der Fall der
„höheren Gewalt" vorliege. Da sich nun die Zustände noch
verschärfen können, so wird es in vielen Fällen angezeigt
sein, zwischen Bestellern und Lieferanten sowohl, als auch
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Vereinbarungen
zu treffen, die der besonderen Lage des einzelnen Geschäftes,
und namentlich auch den gegenwärtigen außerordentlichen
Geldverhältnissen Rechnung tragen.

Diese Wegleitung der Vorstände der Seidenindustrie-
Gesellschaft und des Seidenstoff-Fabrikanton Verbandes deckt
sich mit einer Kundgebung, welche die Zûrchçr Handels-
kammer, der die genannten Gutachten zur Verfügung ge-
stellt worden waren, gleichzeitig an die Mitglieder der Kauf-
männischen Gesellschaft erlassen hat. Sie deckt sich aber
auch mit der Auffassung, die, kurz vor Ausbruch des Krieges,
von deutschen und französischen Juristen in maßgebenden
Fachorganen der Textilindustrie geäußert worden ist, so im
Berliner „Confectionna»-" und in dem Pariser „Echos des

Exportations". Fügen wir bei, daß der Vorstand der Mai-
länder Associazione Serica in einer Resolution ebenfalls die
Respektierung der Vorträge fordert, gleichzeitig eine Hinaus-
Schiebung der vertraglichen Leistungen befürwortend.'-

In den Zürcher Platzusanzen 'für den Handel in roher
Seide wird dem Lieferanten,, im Falle von „Krieg und Auf-
rulir", der als „höhere Gewalt" bezeichnet wird, das Recht
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